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VERTRAG ZUR GRÜNDUNG DER EUROPAISCHEN ATOMGEMEINSCHAFT (1957)

Euratom - der ewige Rettungsanker
der Atomenergie?
Der EU-Gründungsvertrag 1957 ermöglicht die uferlose Finanzierung von neuen
Atomkraftwerken und die notorische Beforschung neuer Reaktormodelle, wie
etwa des Fusionsreaktors ITER. Daran ist auch die Schweiz beteiligt.

Von Patricia Lorenz

Atomexpertin bei «Friends of the Earth Europe» und

GLOBAL2000, patricia.lorenz@foeeurope.org

Rückblende zu den Anfängen ungebremster
Atomeuphorie: Der Euratom-Vertrag stammt aus dem Jahre
1957 und wird zusammen mit dem EWG-Vertrag als

die Römischen Verträge bezeichnet. Bis heute ist der

Euratom-Vertrag mit seinen Bestimmungen praktisch
unverändert geblieben und weiterhin ein eigenständiger

Vertrag. Zweck ist die Nutzung und Förderung
der Atomkraft. Die Europäische Kommission ist mit
der Umsetzung des Vertrags betraut.

Dank Euratom gelingt es vor allem während der 70er-

und 80er-Jahre tatsächlich, in einigen Ländern massiv

Reaktoren zu errichten. 1986 sorgte Tschernobyl für
den Stopp, von dem sich die Atomindustrie nie mehr
erholen sollte. Dazu führten — neben der Katastrophe
in der Ukraine, die auch grosse Teile Europas mit einer
radioaktiven Wolke überzog — vor allem Probleme

eigener Bauart: extreme Kosten, Bauverzögerungen,
wachsende technische Probleme, die sich wiederum
aus den höheren Sicherheitsanforderungen ergaben
sowie die Liberalisierung der Strommärkte. Diese

Liberalisierung führte dazu, dass die Baukosten nicht mehr
unlimitiert und unsichtbar in die Stromkosten der Kunden

umgelegt werden konnten.

Subventionierung von ungeahntem Ausmass
Euratom privilegiert die Atomenergie nach wie vor auf
zahlreiche und schwindelerregende Weise:

Erstens fördert und unterstützte die Euratom-Kredit-
fazilität direkt die Errichtung von Atomkraftwerken in
EU-Mitgliedstaaten und in Drittstaaten (in Mittel- und

Osteuropa) — dies ohne Einbindung des EU-Parlaments
oder der nationalen Regierungen.

Zweitens: Euratom hat ein eigenes Forschungsprogramm

ausschliesslich zur Förderung der Atomenergie.
Enorme Summen flössen und fliessen über das Euratom-

Rahmenforschungsprogramm weiterhin in die
Nuklearforschung. Damit werden sonst unfinanzierbare
Grossprojekte mit sehr umstrittener Realisierbarkeit, wie der
Fusionsreaktor ITER oder die Reaktoren der sogenannten

Generation IV, jahrzehntelang weitergeführt.
Drittens nutzt die EU-Kommission den Euratom-Vertrag

im Nuklearbereich weiterhin verstärkt als Rechts¬

grundlage für neue Richtlinien, die ohne Mitentscheidungsrechte

des EU-Parlaments beschlossen werden.

Euratom ist nicht nur ein Gründungsvertrag, sondern
wird auch über ein Budget und eine Behörde verwaltet,
sodass jeder EU-Beitritt eines Landes auch einen Beitritt
zu Euratom bedeutet. Jedes Land zahlt Beiträge, die zur
Förderung von Atomforschung und -nutzung verwendet
werden, u. a. in Form von Krediten und Subventionen für
die Atomwirtschaft. Dabei nutzt die Hälfte der Euratom-

Mitglieder die Atomenergie überhaupt nicht.

Euratom und Schweiz
Auch der Nicht-EU-Staat Schweiz beteiligt sich an Euratom.

Nicht nur an einzelnen Projekten, sondern sie

leistet ihre jährlichen Beiträge an das Budget des

Euratom-Programms nach demselben Schlüssel wie ein
EU-Land. Zur Orientierung: 2017 waren es 13 Millionen,
2019 fast 16 Millionen Schweizer Franken. Seit 1978

beteiligt sich die Schweiz am Euratom-Projekt zur
Kernfusion und der Plasmaphysik. Davon profitieren
vor allem die ETH Lausanne und das Paul-Scherrer-Ins-

titut in Würenlingen.

Schlüssel zur Finanzierung neuer Reaktoren
Während die EU generell staatliche Subventionen zu
minimieren sucht, wird — dank Euratom — das Überleben

der Atomwirtschaft mit Steuermitteln garantiert.
Denn seit den 90er-Jahren ist die noch verbliebene
Atomindustrie Europas — mit Ausnahme des staatlichen
russischen Konzerns Rosatom — kaum mehr in der
Lage, neue Reaktoren zu finanzieren und zu bauen.
Dabei handelt es sich nicht um Kredite, sondern
Ausnahmen, die rechtlich (nicht unumstritten) auf eben

diesem Vertragswerk aufbauen.

Der Fall Hinkley Point C

2005 verkündete die britische Regierung, den Bau neuer

Atomkraftwerke wieder aufzunehmen, ohne Subventionen

und mit Inbetriebnahme vor 2020. Doch 2013

wird ein Subventionspaket nie da gewesenen Umfangs,
finanziell und politisch, der Europäischen Kommission

zur Notifizierung vorgelegt. Treffend dann der Kommentar

des damaligen Energiekommissars Günter Oettinger,
der die 35-jährige Abnahmeverpflichtung zum fixen
Preis inklusive Profit für den Betreiber schlicht als

«sowjetisch» bezeichnete. Die wichtigsten drei Punkte
des Beihilfepakets, eigentlich eines Nothilfepakets:
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m Erstens: Beihilfe in Form einer staatlichen
Kreditgarantie für die Errichtungskosten in der Höhe von
17 Milliarden Pfund.

Zweitens: Der «Contract for Difference» über den

staatlich finanzierten, an den Verbraucherpreisindex
gebundenen Abnahmepreis über eine Laufzeit von
35 Jahren, der deutlich über dem Marktpreis liegt und
der neben den Kosten für die Investition auch sämtliche

Betriebskosten des Kraftwerks deckt.

Zuletzt noch eine weitere Beihilfe in Form einer
Ausgleichszahlung im Falle einer vorzeitigen Schliessung,
die ebenfalls alle verbliebenen Kosten und Entsorgungskosten

umfasst. Der Clou: Es können auch «politische
Gründe», wie etwa höhere Sicherheitsstandards,
Ausstiegsregelungen u. ä. geltend gemacht werden.

Somit handelt es sich um ein vollkommen risikofreies
Projekt für den französischen Investor EDF. Der Britische

Rechnungshofhat diesbezüglich bereits erklärt, dass die

Kosten und Risiken, die durch diesen Vertrag gebunden
sind, von der Regierung unterschätzt wurden und die
Konsumentinnen noch lange für diese zwei Reaktoren

teuer zahlen werden müssen.

Im Fall von Hinkley Point C zog die Republik Österreich

vor das Europäische Gericht und nun vor den Europäischen

Gerichtshof (EuGH), um den Missstand anzufechten.

Erfolglos: Der EuGH hat dieses Jahr endgültig die

Auslegung von Euratom gegenüber dem Wettbewerbsrecht

bestätigt. Dazu gehört die Erkenntnis, dass Atomstrom

«anders» ist als anderer Strom und also separat
behandelt und gefördert werden kann — das ermögli¬

che und bezwecke Euratom. Die Atomkraft ist durch
den alten Euratom-Vertrag von 1957 heute noch ein
klar definiertes Ziel des EU-Rechts.

Und wie werden wir Euratom wieder los?
Eine Auflösung ist der einzige Weg. Aber kein einfacher:
Da es sich um einen Gründungsvertrag handelt, ist die

Einberufung einer Regierungskonferenz mit den

Regierungsvorsitzenden aller EU-Mitgliedstaaten nötig. Das

alleine ist eine Herausforderung. Die pronuklearen Staaten

sind zwar nicht in der Mehrheit, aber meist grosse

Mitgliedstaaten (Frankreich) oder sehr klar aufgestellt
und laut, wie die Tschechische Republik, die Slowakei,

Bulgarien, Rumänien und seit neuestem auch Polen

(auch wenn dort das erste AKW vielleicht nie gebaut
wird). Und dann müssten sich die Staaten einstimmig
auf Auflösung oder radikale Reform einigen. Technisch
wäre das kein Problem: Die wenigen notwendigen
Regelungen wie etwa Strahlenschutz könnten in den EU-Vertrag

übernommen werden, die Kontrolle über das

Spaltmaterial würde wie für alle anderen Staaten der Welt
von der Internationalen Atomenergie-Organisation (eine

UN-Behörde) durchgeführt werden.

Es gibt in der Tat immer wieder Vorstösse von einzelnen
Staaten oder Gruppen für eine Reform oder Auflösung.
Es braucht noch einen Anlass, etwa wenn die EU-Kommission

die Kreditlinie von Euratom befüllen möchte.
Denn dann würde auch eine heftige öffentliche Diskussion

über die vollkommen disproportionale Förderung
der Atomkraft entstehen — und könnte den Anfang
vom Ende des Atomvertrags der EU bedeuten. <
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